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Musterstadt,Datum
- Muster -
Kooperationsvertrag

zwischen

Firma



nachstehend „Auftraggeber“ genannt 

Straße Hausnummer
Postleitzahl Ort
und

Firma xxxx


nachstehend xxxx genannt 

Straße Hausnummer
Postleitzahl Ort
im Folgenden gemeinsam als „die Parteien“ bezeichnet.

I.
Präambel

Der Auftraggeber setzt auf seinen Arbeitsplätzen vorrangig hochqualifizierte Mitarbeiter ein. Er deckt seinen Bedarf an diesen Mitarbeitern in hohem Maße über den Weg der beruflichen dualen Ausbildung.

xxxx erbringt für den Auftraggeber Dienstleistungen in Bezug auf die zur Sicherstellung des Ausbildungsbedarfs des Auftraggebers wahr-zunehmenden Aufgaben nach Maßgabe dieses Vertrages. Im Hinblick auf den Abschluss der Ausbildungsverträge und die Durchführung der Ausbildung können die Parteien unterschiedliche Gestaltungsformen wählen.

xxxx kann insoweit 

· den Auftraggeber als alleinigen Vertragspartner der Auszubildenden bei deren Auswahl und bei der Durchführung der Ausbildung unterstützen. Die Auszubildenden werden in diesem Fall durch den Betriebsrat des Auftraggebers und dessen Jugend- und Auszubildendenvertretung vertreten;

oder

· nach der Auswahl von Ausbildungsbewerbern gemeinsam mit dem Auftraggeber für dessen Rechnung die Ausbildungsverträge abschließen und gegenüber den zuständigen Stellen (Industrie- und Handelskammer) gemeinsam mit dem Auftraggeber als Vertragspartner der Auszubildenden auftreten;

oder

· nach Vorgabe und auf Rechnung des Auftraggebers die Ausbildungsverträge mit den Auszubildenden allein abschließen. In diesem Falle werden die Auszubildenden durch den Betriebsrat von xxxx und deren Jugend- und Auszubildendenvertretung vertreten und xxxx tritt als alleiniger Vertragspartner der Auszubildenden gegenüber den zuständigen Stellen (Industrie- und Handelskammer) auf.

Die Rahmenbedingungen dieses Vertrages (nachfolgend Ziffer II) gelten für alle zwischen den Parteien gewählten Gestaltungsformen beim Abschluss und der Durchführung von Ausbildungsverträgen. Die Sonderbedingungen (weiter nachfolgend Ziffer III) regeln die sich hieraus ergebenden besonderen Rechte und Pflichten der Parteien.

II.
Rahmenbedingungen

§ 1
Vertragsdauer, Vertragsbeendigung 

1. Dieser Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft. Er wird für die Dauer der Berufsausbildung der unter Ziffer III - Anlage A 1 - Bestellung von Ausbildungsleistungen Einstellungsjahrgang [Jahr]- aufgeführten Ausbildungsverhältnisse abgeschlossen und endet mit deren vollständiger Abwicklung, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

2. Das Recht zur ordentlichen Kündigung des Vertrages ist in Anbetracht des besonderen Schutzes von Ausbildungsverhältnissen ausgeschlossen. Dies gilt auch dann, wenn sich nach bereits erfolgtem Abschluss von Ausbildungsverträgen unter dieser Vereinbarung herausstellt, dass Bewerber nicht in dem gem. Anlage A 1 - Bestellung von Ausbildungsleistungen - vorgesehenen Umfang rekrutiert werden können. In diesem Fall ist die zwischen den Parteien vereinbarte Vergütung entsprechend anzupassen.

§ 2
Vergütung und Zahlungsbedingungen

1. Für die von xxxx unter diesem Vertrag insgesamt zu erbringenden Leistungen zahlt der Auftraggeber eine Vergütung zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer, deren Höhe sich aus Anlage 2 
- Vergütung - und deren Ergänzungen ergibt. xxxx ist berechtigt, sich ändernden Kostensituationen durch eine billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) entsprechende Anpassung der vereinbarten Vergütung Rechnung zu tragen. Zahlungen des Auftraggebers sind längstens jeweils innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum der durch xxxx übermittelte Rechnung auf das dort angegebene Konto zu leisten.

2. Die Aufrechnung oder die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes durch den Auftraggeber ist nur zulässig, wenn dessen Forderung, mit der aufgerechnet wird oder wegen der das Zurückbehaltungsrecht ausgeübt wird, rechtskräftig festgestellt oder zwischen den Parteien unstreitig ist.

3. Die im Weiteren angegebenen Preise (einschließlich Anlagen/Anhänge) sind Nettopreise und werden zuzüglich der jeweils gesetzlich gültigen Umsatzsteuer in Rechnung gestellt.

4. Für die Leistungen unter §°8.1 (Personalrekrutierung) wird pro erfolgreich vermitteltem Auszubildenden eine Pauschale von 2.150,00 € in Rechnung gestellt, wenn der Auftrag zur Bewerber​suche nach dem 31. März im Jahr der Einstellung bei xxxx eingeht. Bei früher eingehenden Vermittlungsaufforderungen vermindert sich die Vergütung in Stufen zuerst um 10% für den Zeitraum 01.01. bis 31.03., bei Aufforderungen, die zwischen dem 01.09 und 31.12. des dem Ausbildungsbeginn vorangehenden Jahres eintreffen, werden 20% Abschlag gewährt, bei noch früher eingehende Aufforderungen werden 40% Abschlag jeweils pro erfolgreich vermitteltem Auszubildenden gewährt. Durch die Differenzierung wird der Tatsache Rechnung getragen, dass sich die Vermittlung von hoch qualifizierten Bewerbern mit zeitlicher Nähe zum Einstellungsbeginn im September immer aufwändiger gestaltet.

5. Für die Leistungen unter § 8.2 (Personalbetreuung) werden € 39,00 pro Monat in Rechnung gestellt.

6. Für die Leistungen unter § 8.3 (Ausbildungsvergütung) zahlt der Auftraggeber die jeweiligen Personalkosten zzgl. der Personal​nebenkosten gemäß gültigem Tarifvertrag. Im übrigen gilt § 2.1. Bei Unterschreiten der vereinbarten Ausbildungsdauer fällt der Vergütungspreis mit Ablauf des Ausscheidemonats weg. Bei Überschreiten der verein​barten Ausbildungsdauer durch den Auszubildenden hat der Auftraggeber weiterhin den Vergütungspreis zu zahlen. Die Personalkosten und abhängigen -nebenkosten werden jedes Jahr gemäß gültigem Tarifvertrag neu ermittelt. Die Veränderung wird dem Auftraggeber per gesonderter Aufstellung im letzten Quartal für das nächste Jahr mitgeteilt, eventuelle Nachforderungen für das laufende Jahr werden zum gleichen Zeitpunkt rückwirkend in Rechnung gestellt, nicht benötigte Beträge werden gutgeschrieben. Der Preis pro Monat für die Nutzung der HSG GmbH und der Inanspruchnahme der Leistungen der Triaton GmbH beträgt € 51,00.

7. Für die Leistungen unter § 8.4 (Ausbildungspreis) zahlt der Auftraggeber den vereinbarten pauschalen Leistungspreis pro Auszubildendem und Beruf für die gesamte vereinbarte Ausbildungszeit (siehe Anlage). Bei vorzeitigem Ausscheiden des Auszubildenden ist die monatliche Abschlagszahlung auf den Leistungspreis bis Ende des aktuellen Ausbildungsjahres zu zahlen.

8. Die Rechnungsstellung für die Leistungen erfolgt anteilig, monatlich ratierlich im Voraus, beginnend mit dem 01.09. des Einstellungs​jahres. Ausschließlich die Leistung der Personalrekrutierung wird unmittelbar nach Antritt der Ausbildung in Form einer Einzelrechnung erstellt. 

9. Forderungen und Verbindlichkeiten, die nach Vertragsschluss aufgrund der Erläuterungen in § 2 Abs. 1-9 entstehen, werden in einer separaten Aufstellung, die von xxxx zum jeweiligen Jahresende erstellt wird, gegenübergestellt und dem Auftraggeber zugesandt. Ist der Saldo positiv, erhält der Auftraggeber eine Gutschrift, im anderen Fall eine Nachbelastung. Zum Beginn des nächsten Jahres werden die zu zahlenden Monatsraten durch xxxx neu ermittelt und dem Auftraggeber mitgeteilt. 

§ 3
Haftung

1. xxxx erbringt ihre Leistungen auf dienstvertraglicher Grundlage. Ihr obliegt nicht die Herbeiführung eines bestimmten Leistungserfolges. Dies gilt insbesondere für das Bestehen der Abschlussprüfung der Auszubildenden im erlernten Beruf.

2.
xxxx haftet nicht für Schäden, die Auszubildende beim Auftraggeber verursachen. In jedem Fall des Einsatzes von Auszubildenden im Betrieb des Auftraggebers, sei es auf Dauer oder vorübergehend, ist der Auftraggeber für deren Betreuung und Beaufsichtigung ausschließlich verantwortlich. Dies gilt auch, wenn der Auftraggeber auf Veranlassung von xxxx - auch außerhalb dieses Vertrages - Personen zur Vorbereitung der Berufswahl oder zur Vermittlung fachpraktischer Fähigkeiten und Kenntnisse, insbesondere Schüler und Praktikanten in seinen Betrieb aufnimmt. 

3.
Vorbehaltlich der Regelung in Absatz 2 haftet xxxx ohne Begrenzung der Schadenshöhe für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden sowie bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit für jede Art von Fahrlässigkeit. Für Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten im Übrigen (Kardinalpflichten) haftet xxxx unter Begrenzung auf Schäden, die aufgrund der vertraglichen Vereinbarung typisch und vorhersehbar sind, maximal bis zur Höhe der vom Auftraggeber unter diesem Vertrag jährlich zu zahlenden Vergütung. Im Übrigen ist die Haftung von xxxx ausgeschlossen.

4.
Soweit xxxx gemeinsam mit dem Auftraggeber Vertragspartei von Ausbildungsverträgen ist, hat xxxx im Innenverhältnis nur für solche Schadensersatzansprüche von Auszubildenden einzustehen, die ausschließlich durch schuldhaftes Verhalten von xxxx verursacht wurden. 

§ 4
Geheimhaltung, Datenschutz

1. xxxx gewährleistet für sich und ihre Mitarbeiter die geheim-haltungsbedürftigen Informationen, Unterlagen und Daten des Auftraggebers unbefristet geheim zu halten und personengebundene Daten der Auszubildenden nicht an Dritte weiterzugeben. Entsprechende Verpflichtungen treffen den Auftraggeber in Bezug auf geheimhaltungsbedürftige Informationen, Unterlagen und Daten von xxxx. 

2. xxxx wird die Personalakten von Auszubildenden dem Auftraggeber übergeben soweit er diese nach Abschluss der Berufsausbildung übernimmt. Zuvor entfernt xxxx Unterlagen aus den Personalakten, die ausschließlich aus pädagogischem bzw. erzieherischem Anlass eingefügt worden waren. Dazu zählen auch Leistungs- und Verhaltensbeurteilungen von Ausbildungsabschnitten.

§ 5
Erfindungen, technische Verbesserungsvorschläge und geschützte Werke

Die Arbeitgeberrechte an Arbeitnehmererfindungen, technischen Verbesserungsvorschlägen und/oder geschützten Werken der nach Maßgabe dieses Vertrages beschäftigten Auszubildenden stehen im Verhältnis zwischen den Parteien ausschließlich dem Auftraggeber zu. Der Auftraggeber ist für die Wahrung seiner Rechte aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen bzw. dem Urheberrecht ausschließlich verantwortlich.

§ 6
Pflichten des Kooperationspartners

· Der Kooperationspartner / Auftraggeber? benennt xxxx einen verantwortlichen Mitarbeiter als ersten Ansprechpartner in allen Angelegenheiten der Berufsausbildung persönlich

· Der Kooperationspartner / Auftraggeber? benennt xxxx je nach Berufsrichtung und betrieblichen Ausbildungsplätzen Ausbildungs​betreuer und Ausbildungsbeauftragte persönlich

· Der Kooperationspartner Auftraggeber?  stellt zur betrieblichen Ausbildung geeignete Ausbildungsplätze mit entsprechender Ausstattung zur Verfügung

· Der Kooperationspartner Auftraggeber? räumt seinen betrieblichen Ausbildern und Ausbilderinnen die notwendige Arbeitszeit ein, die zur Betreuung, Anleitung und Ausbildung der Auszubildenden notwendig ist

· Der Auftraggeber sichert seinen betrieblichen Ausbildern den Erwerb der Kenntnisse über die ausbildungsrelevanten Aufgaben zu und verpflichtet alle seine Mitarbeiter, die mit der Ausbildung betreut sind zur Kenntnisnahme und Einhaltung aller Vorschriften und Gesetze insbesondere solcher aus dem Jugendarbeitsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz und BBiG

· Der Kooperationspartner Auftraggeber? teilt xxxx spätestens 6 Wochen vor Ende der Ausbildungszeit mit, ob er Auszubildende nach Ablauf deren Ausbildungszeit in seinem Unternehmen übernehmen wird

· Der Kooperationspartner Auftraggeber? stellt sicher, dass die Gesundheit des Auszubildenden bei Betriebseinsätzen vor Ort entsprechend den jeweils gültigen Richtlinien für Arbeitssicherheit und Umweltschutz gesichert ist

§ 7
Schlussbestimmungen

1. Die Parteien erklären, dass die in diesem Vertrag und in den bezeichneten Anlagen, die integrale Bestandteile sind, festgehaltenen Vereinbarungen vollständig sind und weitere Regelungen nicht getroffen wurden. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie ihn betreffende einseitige Willenserklärungen bedürfen der Schriftform.

2. Erfüllungsort für Leistungen aus diesem Vertrag ist Musterstadt, sofern sich nicht im Einzelfall aus der Art der Leistung etwas anderes ergibt oder vereinbart ist. Gerichtsstand ist Musterstadt. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Etwaige Geschäftsbedingungen des Kooperationspartners werden nicht Bestandteil dieses Vertrages. Ergänzend zu diesem Vertrag gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von xxxx in ihrer jeweils gültigen Fassung. Im Falle von Regelungswidersprüchen haben die Bedingungen dieses Vertrages und seiner Anlagen den Vorrang.

3. Sollten Teile dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein, so werden die übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen durch wirtschaftlich gleichwertige und rechts​beständige Bestimmungen zu ersetzen. Entsprechendes gilt für den Fall einer Vertragslücke.

III.
Besondere Vertragsbedingungen

Der Kooperationspartner beauftragt xxxx mit Ausbildungsleistungen gemäß Anlage A 1 - Bestellung von Ausbildungsleistungen Einstellungsjahrgang [Jahr]-

§ 8
Leistungen von xxxx
1. Rekrutierung von Auszubildenden und Abschluss von Ausbildungsverträgen

· Anwerbung von Interessenten und Bewerbern

· Vorauswahl der Bewerber nach Wunschprofil nach Absprache mit dem Auftraggeber

· Auswahl der Bewerber durch eignungsdiagnostische Verfahren

· Erstellen einer Empfehlung zur Berufseignung

· Einbinden der Personalabteilung und des Betriebsrates des Auftraggebers in das Einstellungsverfahren

· Sicherstellen der gesundheitlichen Unbedenklichkeit zum Erlernen des jeweiligen Berufes

· Unterschriftsreife Vorbereitung der Ausbildungsverträge entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, den tarifrechtlichen Bedingungen und Vorschriften zum Eintrag der Ausbildungsverträge in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse bei der zuständigen Stelle

· Anmelden der Auszubildenden in der Berufsschule

· Anmelden bei den Sozialversicherungsträgern

2. Personalbetreuung durch xxxx Personalcenter

· Führen der Personalakten der Auszubildenden bei xxxx
· Abwickeln aller administrativen Aufgaben, die aus den Ausbildungsverhältnissen entstehen

· Begleiten disziplinarischer Maßnahmen bei besonderen Vorkommnissen

· Unterstützen der Auszubildenden bei der Suche nach Wohnraum entsprechend ihrem Alter und den persönlichen Verhältnissen

· Anmelden der Auszubildenden zur Zwischen- und Abschlussprüfung bei der zuständigen Stelle

· Bearbeiten aller abrechnungsrelevanten Daten

· Verwalten der Lohnsteuerkarten

· Ausstellen von angeforderten Bescheinigungen z. B. über Höhe der Ausbildungsvergütungen und über damit zusammenhängende Beschäftigungsverhältnisse

· Auskünfte über Zahlungen an dazu befugte Stellen


3. Personalabrechnung und Auszahlung der Ausbildungsvergütungen durch xxxx Personalcenter

· Auszahlen der Ausbildungsvergütungen, aller finanziellen Nebenleistungen und vermögenswirksamen Leistungen auf vom Auszubildenden benannte Konten entsprechend tarifvertraglicher Regelungen der chemischen Industrie

· Abführung der Sozialabgaben und Steuern für die Dauer der Ausbildungsverhältnisse

· Vorbereitung und Abschluss von an die Ausbildungsverhältnisse gebundenen Dienstleistungsverträge mit Lieferanten auf Rechnung des Kooperationspartner.

4. Theoretische und praktische Berufsausbildung sowie persönliche Betreuung der Auszubildenden durch Ausbilder von xxxx und Entwicklung der Ausbildungsberufe

· Sicherstellung der Ausbildung durch fachlich und persönlich geeignete Ausbilder

· Planen der Berufsausbildung, der Lerninhalte und Lernorte

· Entwicklung der kognitiven, affektiven und psychomotorischen Fähigkeiten der Auszubildenden in „staatlich geordneten Berufen“ entsprechend den Ausbildungsrahmenplänen und ergänzenden Inhalten durch praktische und theoretische Unterweisung und Übungen sowie durch Einsätzen an den verschiedenen Lernorten - Entwicklung von sozialer Kompetenz und Methodenkompetenz unter besonderer Berücksichtigung der Schlüsselqualifikation

· Zur Verfügung stellen der notwendigen Ausbildungseinrichtungen und Ausbildungsmittel für die bei xxxx zu absolvierenden Ausbildungsabschnitte

· Verfolgen und Dokumentieren des Lernfortschrittes

· Aufnahme aller notwendigen Kontakte mit den Berufsschulen

· Ausstellen einer Probezeitbeurteilung und Beratung des Auftraggebers und der Auszubildenden über die Fortsetzung der Ausbildung

· Fördern besonders lernstarker und Unterstützung besonders lernschwacher Auszubildenden durch Sondermaßnahmen

· Vorbereiten der Auszubildenden auf die Prüfungen

· Dokumentieren und Verfolgen von Fehlzeiten

· Sicherstellen der aus den gesetzlichen und tarifrechtlichen Vorgaben der chemischen Industrie resultierenden Rechte und Pflichten in Bezug auf die Ausbildungsverhältnisse der Vertragspartner

· Unterstützen der Ausbildungsbetreuer und Ausbildungsbeauftragten im Betrieb

· Zusammenfassen aller Leistungsmerkmale und Übernahmekriterien zur Erstellung von Übernahmeempfehlungen sowie Unterstützung der Fachabteilungen des Auftraggebers und der Auszubildenden beim Übergang in ein Beschäftigungsverhältnis nach der Ausbildung

· Ausstellen eines qualifizierten Zeugnisses nach der Ausbildung

· xxxx bringt die Erfahrungen und Einschätzungen anderer Kooperationspartner gemeinsam mit xxxx ausbildenden Unternehmen in die Ausbildung für den Kooperationspartner ein

· xxxx nimmt aktiv an der Entwicklung der Berufe in Arbeitskreisen, Prüfungsausschüssen oder Kommissionen der IHK und als Sachverständige bei Neuordnungen der Berufe teil und vertritt dabei die aus der betrieblichen Realität resultierenden fachlichen und methodischen Entwicklungen in Prüfungen und bei der Gestaltung von Ausbildungsordnungen

· xxxx berät die an der Ausbildung beteiligten Abteilungen des Kooperationspartners / Auftraggebers kontinuierlich über Änderungen und Entwicklungen insbesondere bei den Ausbildungsrahmenplänen und den daraus abgeleiteten Ausbildungsinhalten

Musterstadt, den Datum 

     
Datum, Unterschrift des Auftragnehmers, Firmenstempel

Datum, Unterschrift des Kooperationspartners /Auftraggebers Firmenstempel
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